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I. Wichtige Vorbemerkungen und Bewertungsbedingungen 

 

• Der Auftraggeber stimmt den folgenden Auftragsbedingungen durch widerspruchslose 

Empfangnahme und Verwendung des Gutachtens für die vereinbarten Zwecke zu.  

• Angesichts der Unsicherheit einzelner in der Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 

Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Resultat keine mit mathematischer 

Exaktheit feststehende Größe sein. Das Ergebnis liegt innerhalb einer mehr oder weniger weiten 

Bandbreite. 

• Festgehalten wird, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein 

entsprechender Kaufpreis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, 

insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. Im aktuellen Marktumfeld sind jedenfalls mit 

unter Umständen auch deutlich längeren Verwertungszeiträumen zu rechnen. 

• Der Sachverständige geht davon aus, dass die Funktionsfähigkeit der elektrischen, sanitären und 

sonstigen Einrichtungen gegeben ist, sowie sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen 

ordnungsgemäß funktionieren, wenn im Einzelnen nicht abweichende Angaben gemacht werden. 

Eine bautechnische Untersuchung erfolgte nicht. Die Beurteilung des Bau- und Erhaltungszustands 

des Gebäudes und der zu bewertenden Objekte erfolgte nur durch die vorhandenen Unterlagen 

und – bei durchgeführter Besichtigung – durch äußeren Augenschein. Bei einer Besichtigung 

werden nur leicht zugängliche Bereiche besichtigt. 

• Die Nutzflächen wurden den zur Verfügung stehenden Unterlagen entnommen. 

Nachvermessungen durch den Sachverständigen erfolgten nicht. Es wird empfohlen, vor einer 

allfälligen Kaufentscheidung eine genaue Vermessung durch einen befugten Ziviltechniker oder 

Geometer durchführen zu lassen. 

• Die Angabe von Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten erfolgt vom 

Sachverständigen unter anderem entsprechend seinen Erfahrungen. 

• Der Auftraggeber hat bestätigt, dass er dem SV sämtliche bewertungsrelevanten bekannten 

Informationen und Unterlagen übergeben bzw. bekanntgegeben hat. Die dem SV zur Verfügung 

stehenden Informationen und Unterlagen sind im Gutachten dargestellt. Darüber hinaus gehende 

Unterlagen oder Informationen wurden nicht berücksichtigt.  

• Sofern nicht anders angegeben, ist das Ergebnis jedenfalls geldlastenfrei zu verstehen, selbst dann 

wenn zB im Grundbuch Pfandrechte eingetragen sind. Außerbücherliche Rechte und Lasten finden 

nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem Sachverständigen schriftlich bekannt gegeben wurden.  

• Es wird weiters davon ausgegangen, dass alle baubehördlichen Genehmigungen in Rechtskraft 

bestehen und aufrecht sind und die Bauausführung entsprechend den Bewilligungen erfolgt ist 

(aufrechter Konsens) und auch laufend sämtlichen behördlichen Aufträgen nachgekommen wird. 

• Der Bewertung wurden Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 

ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes vor allem und überwiegend 
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und aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen erkennbar waren oder 

sonst bekannt geworden sind.  

• Dieses Gutachten ist ausschließlich für den genannten Auftraggeber und Zweck erstellt worden. 

Eine Weitergabe an Dritte und allfällige Haftung gegenüber Dritten sind jedenfalls ausgeschlossen. 

• Die Vervielfältigung und Veröffentlichung des Gutachtens darf weder im Ganzen noch in Teilen mit 

Ausnahme der Ediktsdatei im Falle von Gutachten für Gerichte und Behörden vorgenommen 

werden.  

• Die Lieferung von Grundstücken ist gemäß § 6 Abs 1 Z 9 lit a UStG steuerfrei. Es besteht aber die 

Möglichkeit, diese Lieferungen gem § 6 Abs 2 UStG steuerpflichtig zu behandeln. Die Bewertung 

erfolgte ohne Umsatzsteuer. Hingewiesen wird auf eine eventuelle notwendige 

Vorsteuerberichtigung bei Verkauf ohne Umsatzsteuer. Es wird empfohlen, steuerlichen Fragen 

mit einem Steuerberater zu erörtern.  

• Wenn im Gutachten von Annahmen gesprochen wird, sind damit besondere Annahmen im Sinne 

der ÖNORM B 1802 gemeint: Wenn von einem Umstand auszugehen ist (oder angewiesen wird, 

von etwas auszugehen), der sich von demjenigen unterscheidet, der zum Tag der Befundung 

verifizierbar ist, gilt dies als eine besondere Annahme. Diese besondere Annahme muss sich auf den 

Bewertungsgegenstand beziehen (baulicher Zustand, Vermietungsstand, rechtliche oder 

baurechtliche Voraussetzungen u. a.), jedoch nicht auf den Käuferkreis. Auf solche Annahmen ist im 

Zusammenhang mit den zu ermittelnden Werten hinzuweisen. 

• Bei Darstellungen mehrerer Varianten sind die dafür zugrunde gelegten Paramater auftragsgemäß 

als besondere Annahme zu verstehen. Sollten diese Annahmen nicht eintreten oder (doch) nicht 

vorliegen, hat das Ergebnis keine Gültigkeit. 

• Bei Mietzinsgutachten: Die Frage der Mietzinsbildung ist regelmäßig eine Rechtsfrage. Das hier 

dargestellte Ergebnis kann daher nur als Grundlage für die Lösung der Rechtsfrage dienen. Eine 

Haftung für die rechtliche Feststellung eines bestimmten Mietzinses kann daher nicht 

übernommen werden. 

• Eine allfällige Haftung ist auf den unmittelbaren Auftraggeber beschränkt, jedwede Haftung Dritten 

gegenüber ist jedenfalls ausgeschlossen. Der Auftragnehmer haftet für Schäden im 

Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei Vorsatz 

und krass grober Fahrlässigkeit, ansonsten wird jede Gewährleistung und Haftung unabhängig 

davon, ob es sich um eine vertragliche, außervertragliche oder um eine gesetzliche 

Anspruchsgrundlage handelt, ausgeschlossen. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2 ABGB ist 

ausgeschlossen 

• Mängelrügen sind binnen 4 Wochen schriftlich geltend zu machen. Jeder Schadenersatzanspruch 

kann nur innerhalb von sechs Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem 

Schaden Kenntnis erlangt haben, geltend gemacht werden. Für allenfalls eintretende 

Schadensfälle, für die der Auftragnehmer einzustehen hat, ist die Haftung jedenfalls mit insgesamt 

€ 400.000,00 begrenzt. 
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• Sollten sich neue Informationen oder Umstände ergeben, die dem Sachverständigen im Zeitpunkt 

der Gutachtenserstellung nicht bekannt waren, kann es zu einer Änderung des ermittelten Wertes 

kommen. 

• Aufgrund der derzeit herrschenden wirtschaftlichen Lage ist das Ergebnis mit einer gewissen 

Unsicherheit behaftet („wesentliche Bewertungsunsicherheit“ im Sinne des VPGA 10 der RICS 
Valuation – Global Standard), da die Auswirkungen der aktuellen Situation auf den 

Immobilienmarkt noch nicht gänzlich abschätzbar sind. Der Sachverständige empfiehlt 

gegebenenfalls Neubewertungen in dichteren Intervallen oder unmittelbar vor geplanten 

Dispositionen, bei denen der ermittelte Wert relevant ist. 
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II. Allgemeines 

 

Auftrag und Zweck Ermittlung des Verkehrswerts von 101/1581 Anteilen verbunden mit 

Wohnungseigentum an W 2 der Liegenschaft EZ 1236 KG 01009 

(Theobaldgasse 5 1060 Wien) im Zwangsversteigerungsverfahren 74 

E 123/25d. 

  

Auftraggeber BG Innere Stadt Wien 

  

Stichtag 5.11.2025 

  

Grundlagen • Befundaufnahme 

• Informationen der Hausverwaltung 

• Aktuelle gesetzliche Bestimmungen   

• Immoservice Austria 

• Photodokumentation  

• Internetrecherchen  

• Grundbuchabfrage 

• WKO, Immobilienpreisspiegel 

• Vergleichswerte 

  

Befundaufnahme Eine Besichtigung erfolgte am 5.11.2025. Anwesend waren Herr 

Noukiani Soheyl Almassi sowie der gefertigte SV. 

  

Literatur 

(Auszug) 

• Austrian Standards Institute (Hrsg), Normensammlung 

Immobilienbewertung und Nachhaltigkeit (ÖNORM B-1802 ua). 

• Bienert/Funk (Hrsg), Immobilienbewertung Österreich4 (2022) 

• Bienert/Wagner, Bewertung von Spezialimmobilien2 (2018) 

• Böhm/Eckharter/Hauswirth/Heindl/Rollwagen, Nutzfläche und 

Nutzwert im Wohnrecht4 (2017) 

• Dirnbacher/Heindl/Rustler, Der Richtwertmietzins (1994) 

• Hauswirth ua, Liegenschaftsbewertung in der Praxis (Weka-

Verlag), laufend, 

• Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Landesverband 

Steiermark und Kärnten: Nutzungsdauerkatalog baulicher 

Anlagen und Anlagenteile (2006) 

• Hauswurz/ Prader, Liegenschaftsbewertungsgutachten – 

Verkehrswertermittlung von Immobilien anhand des 
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Ertragswertverfahrens (2014)  

• Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Immobilien und 

Vermögenstreuhänder, Immobilienpreisspiegel (laufend) 

• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7 (2017) 

• Krammer/Schiller/Schmidt/Tanczos, Sachverständige und ihre 

Gutachten3 (2020) 

• Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien (2011) 

• Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken (2023) 

• Popp, Empfehlungen für Herstellkosten – laufend 

• Reithofer/Stocker, Residualwertverfahren (2016) 

• Seiser, Die Nutzungsdauer von Gebäuden (2020) 

• Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Landesverband 

Steiermark und Kärnten: Nutzungsdauerkatalog baulicher 

Anlagen und Anlagenteile (2006) 

• Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen Österreichs (Hrsg), Stand der 

Technik (2024) 

• Hauswurz/ Prader, Liegenschaftsbewertungsgutachten – 

Verkehrswertermittlung von Immobilien anhand des 

Ertragswertverfahrens (2014)  

• Kothbauer/Reithofer, Liegenschaftsbewertungsgesetz – 

Praxiskommentar (2013) 

 



 

 

1060 Wien, Theobaldgasse 5 Top 2  S e i t e | 7 von 50 

 

III.  Befund 

1. Lagebeschreibung 

1.1 Makrolage 

 

Die Theobaldgasse befindet sich im 6. Wiener Gemeindebezirk Mariahilf. Dieser Stadtteil ist 

urban geprägt und weist eine gemischte Bebauungsstruktur auf, die Wohn- und 

Geschäftsnutzung kombiniert. Die Umgebung ist durch eine dichte innerstädtische Bebauung 

gekennzeichnet. 

Die Nahversorgung ist durch zahlreiche Geschäfte, Supermärkte und Dienstleister in 

unmittelbarer Umgebung gewährleistet. Bildungseinrichtungen, medizinische Versorgung 

und Freizeitmöglichkeiten sind im Bezirk vorhanden. Naturräumliche Gegebenheiten sind in 

Form von innerstädtischen Grünflächen und Parks typischerweise nur kleinflächig gegeben. 

Die Lage im innerstädtischen Bereich Wiens bietet Zugang zu den zentralen wirtschaftlichen 

und kulturellen Zentren der Stadt. 
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1.2 Mikrolage 

Adresse Theobaldgasse 5, 1060 Wien 

  

Grundbuchstand 
 

 
  

Lasten Die Bewertung erfolgt lastenfrei, dh ohne Berücksichtigung bücherlicher 

und außerbücherlicher Lasten. 
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1 Quelle: Stadt Wien 
2 Quelle: ebenda 

Katasterplan1 

 
  

Flächen-
widmung2 
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 Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft liegt im Wohngebiet (W), 

Bauklasse IV, mit geschlossener Bauweise und befindet sich sowohl in einer 

Schutzzone als auch in einer Wohnzone.  

 

Gemäß § 75 Abs. 2 Bauordnung für Wien ergeben sich folgende 

Gebäudehöhen in folgenden Bauklassen: 

 

Bauklasse I mindestens 2,5m höchstens 9m 

Bauklasse II mindestens 2,5m höchstens 12m 

Bauklasse III mindestens 9m höchstens 16m 

Bauklasse IV mindestens 12m höchstens 21m 

Bauklasse V mindestens 16m höchstens 26m 

 

In § 76 Bauordnung für Wien sind die Bauweisen wie folgt geregelt: 

 

Offene Bauweise: Gebäude müssen freistehend in den festgesetzten 

Mindestabständen von den Bauplatzgrenzen errichtet werden.  

Gekuppelte Bauweise: Gebäude müssen auf zwei benachbarten Bauplätzen 

an der gemeinsamen Bauplatzgrenze aneinandergebaut und nach allen 

anderen Seiten freistehend errichtet werden.  

Gruppenbauweise: Gebäude müssen auf mehreren benachbarten 

Bauplätzen an den gemeinsamen Bauplatzgrenzen aneinandergebaut 

werden.  

Geschlossene Bauweise: Gebäude müssen an Baulinien oder 

Verkehrsfluchtlinien oder dort, wo gegen die Verkehrsflächen Baufluchtlinien 

festgesetzt sind, an diesen errichtet werden.  

Eine Vermessung der tatsächlich ausgeführten Gebäudedimensionen 

erfolgte durch den Sachverständigen nicht. Es haben sich keine 

offensichtlichen Hinweise ergeben, dass die baubewilligte und/oder 

ausgeführte Bauführung nicht den zum Zeitpunkt der Bauführung geltenden 

Bebauungsbestimmungen entspricht. 
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3 Quelle: Umweltbundesamt 

Lageplan 

  

Satellitenbild 

 
  

Altlasten3 Am 17. April 2024 wurde eine umfassende Altlastensanierungsgesetz-

Novelle im Bundesgesetzblatt kundgemacht (BGBl. I Nr. 30/2024). Die 

Bestimmungen dieser Novelle sind mit 1. Jänner 2025 in Kraft getreten. 



 

 

1060 Wien, Theobaldgasse 5 Top 2  S e i t e | 12 von 50 

 

Entsprechend den Bestimmungen dieser Novelle gibt es seit 1. Jänner 2025 

keine Verdachtsflächen mehr. Es gibt daher auch keinen 

Verdachtsflächenkataster mehr, es ist seit 1. Jänner 2025 nicht mehr möglich 

abzufragen, ob eine Liegenschaft im Verdachtsflächenkataster eingetragen 

ist. Die auf dem Altlastenportal bis Ende 2024 verfügbare Abfrage zum 

Verdachtsflächenkataster steht nicht mehr zur Verfügung. 

Seit 1. Jänner 2025 wird auf dem Altlastenportal folgendes veröffentlicht 

(gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG): 

• Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer 

Erstabschätzung gemäß § 14 Abs. 1 eine erhebliche Kontamination 

oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist, 

• Altablagerungen und Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß § 14 

Abs. 3 unterzogen wurden und 

• Altlasten 

Die Abfrage des Altlastenportals hat keine derartigen Eintragungen 

ergeben.  

Für den Sachverständigen haben sich durch die elektronischen Recherchen 

keine Hinweise auf Altlasten, Bodenkontaminationen oder andere die 

Liegenschaft entwertende Altbodenverhältnisse ergeben. Gesicherte 

Erkenntnisse darüber können jedoch nur Bodenuntersuchungen bringen. 

Diesbezügliche Untersuchungen sind nicht Gegenstand des Auftrages. Sollten 

dennoch derartige Wertminderungen konkret festgestellt werden, bedarf es 

einer exakten Bodenuntersuchung durch einen entsprechenden 

Sachverständigen. Aufgrund dieses sodann erstellten 

Bodenanalysegutachtens können durch den fertigenden Sachverständigen 

Wertminderungsbeträge der gegenständlichen Liegenschaft in einer 

Ergänzung zu diesem Gutachten festgestellt werden 
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Mobilfunk-
kataster 
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HORA 
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Übersicht 
Erreichbarkeiten 
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Nahversorger 
Bäcker etc 

  

Banken und Post 
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Restaurants und 
Bars 
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Schulen 

  

Kultur 
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Freizeit 

  

Ärzte 
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Apotheken 

  

Öffentl. Verkehr 
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4 Oeamtc 

Individual-
verkehr (Parken)4 

 
  

Grünflächen 
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Bebauungsdichte 

  

Versorgung 
Festnetz 
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Versorgung 
Mobilnetz 
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Lärm Straße 
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Lärm Schiene 
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2. Beschreibung der Liegenschaft 

2.1 Rechtlicher Befund 

2.1.1 Wohnungseigentum 

Auf der Liegenschaft ist Wohnungseigentum begründet. Grundlage ist der 

Wohnungseigentumsvertrag vom 25.08.2011 (Beilage 1) samt Nutzwertgutachten des DI 

Hans Wistawel vom 21.05.2011 (Beilage 2). 

2.1.2 Baurecht 

Das auf der Liegenschaft errichtete Gebäude stammt etwa aus dem Jahr 1902. Für die 

bewertungsgegenständliche Wohnung Top 2 gibt es eine Bauanzeige aus dem Jahr 2019, auf 

deren Grundlage die Wohnung baulich umgestaltet wurde. 

 

Auszüge aus dem Bauakt befinden sich in Beilage 3. 

3. Beschreibung des Wohnungseigentumsobjekts 

3.1 Allgemeines 

Das Bewertungsobjekt befindet sich im Hochparterre eines repräsentativen, 

mehrgeschossigen Zinshaus der Gründerzeit. Die Fassade des Gebäudes ist typisch gegliedert 

und weist plastischen Dekor in Form von Gesimsen und Fensterfaschen auf. Das Entrée ist 

großzügig dimensioniert und durch originale Stilelemente wie Stuckkassetten an den Decken, 

Rundbogenarkaden und eine repräsentative Marmorstiege mit bauzeitlichem Metallhandlauf 

geprägt. 

 

3.2 Bau- und Ausstattungszustand 

Die bewertungsgegenständliche Wohnung wird über eine zweiflügelige Holzkasten-

Eingangstüre erschlossen, welche zur Erhöhung des Sicherheitsstandards mit einer 

mechanischen Querbalkenverriegelung sowie einer Video-Gegensprechanlage ausgestattet 

wurde. 

 

Im Innenbereich wurden die Wohn- und Schlafräume sowie die großzügige Diele mit einem 

Eichen-Hartholzboden im Fischgrät-Muster ausgestattet. Die Wandflächen sind glatt 

gespachtelt und neutral weiß gemalt. Die Deckenhöhen entsprechen dem für die Bauepoche 

typischen, großzügigen Altbaumaß. Bei den Innentüren handelt es sich um weiße Holz-

Füllungstüren in Holzzargen mit zeitlosen Metallbeschlägen. 
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Die Sanitärbereiche (Badezimmer und separates WC) wurden offenbar im Zuge des Umbaus 

2019 modernisiert. Als Bodenbelag dient hier ein großformatiges Feinsteinzeug in 

dunkelgrauer Betonoptik. Die Nassbereiche sind mit großformatigen, weißen Keramikfliesen 

versehen. Das Badezimmer verfügt über eine bodenebene Dusche mit Glastrennwand, eine 

Badewanne sowie einen Waschtisch mit Unterschrank. Das separate WC ist mit einem 

wandhängenden Tiefspül-Becken und einem Handwaschbecken ausgestattet. 

 

Die Fenster der Wohnung sind als moderne Isolierglasfenster (Kunststoff- oder Holz-Alu-

Konstruktion) ausgeführt, teilweise mit innenliegendem Sonnenschutz (Plissees). Die 

Beleuchtung erfolgt in den Nebenräumen vorwiegend über in die Decke integrierte 

Spotlichter. 

 

Die Beheizung erfolgt mittels Gasetagenheizung. Zusätzlich gibt es insbesondere zur Kühlung 

ein Luft-Luft-Wärmepumpen System (Klimaanlage) mit Innengeräten im Wohnzimmer, 

Schlafzimmer und Kinderzimmer und dem Außengerät hofseitig an der Fassade. Das 

Außengerät dürfte weder baurechtlich noch wohnungseigentumsrechtlich genehmigt sein. 

 

Zugehörig zum Objekt ist ein Kellerabteil, welches in der bauüblichen Form als 

Holzlattenverschlag mit bauseitigem Erdboden bzw. Estrich ausgeführt ist. 

 

Insgesamt weist das Objekt augenscheinlich einen sehr gepflegten Erhaltungszustand und 

hochwertigen Ausstattungszustand auf, wobei aber bautechnische Untersuchungen nicht 

erfolgten.  

3.3 Hausverwaltung / Aktuelle Geschehnisse 

Die Hausverwaltung wird von der Hausverwaltung Obermeier GmbH besorgt. Die 

Vorausschau und das Protokoll der letzten Hausversammlung befinden sich in Beilage 4. 

 

Laut Auskunft der Hausverwaltung beträgt der Rücklagenstand per Ende November 2025 EUR 

15.321,61. 

3.4 Bewirtschaftungskosten 

Vorschreibung der Hausverwaltung:  
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3.5 Nutzflächenaufstellung 

Auszug aus dem Nutzwertgutachten: 

 
 

Insgesamt weist das Objekt laut Nutzwertgutachten eine Nutzfläche von 111,99 m² auf. 

Nachvermessungen durch den Sachverständigen erfolgten nicht. Für gegenständliche 

Bewertungszwecke wird von den Angaben im Nutzwertgutachten ausgegangen. Zu beachten 

ist, dass sich durch den Umbau 2019, der auch eine Versetzung von Wänden etc beinhaltete, 

die Nutzfläche geändert haben dürfte. Laut Einreichplan/Bauanzeige beträgt die Nutzfläche 

neu 111,29 m².  

3.6 Bestandverhältnisse/Nutzung 

Das Objekt wird durch den Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft zu eigenen 

Wohnzwecken genutzt. 
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3.7 Grundrissplan  
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3.8  Energieausweis 
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3.9 Fotodokumentation 
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1060 Wien, Theobaldgasse 5 Top 2  S e i t e | 35 von 50 
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IV. Gutachten 

1. Bewertungsmethode 

Ziel der Wertermittlung ist es, den Wert der bewertungsgegenständlichen 

Liegenschaftsanteile Im Sinne des Bewertungsauftrags zu ermitteln. 

 

Die gegenständliche Bewertung berücksichtigt neben den eingangs bereits beschriebenen 

Grundlagen insbesondere: 

 

• alle Informationen, die der Sachverständige von Seiten des Auftraggebers in 

schriftlicher oder mündlicher Form erhalten hat; 

• die Ergebnisse der Befundaufnahme; 

• den Bau- und Erhaltungszustand des Objektes; 

• die allgemeine Lage am Immobilienmarkt. 

 

Allfällige Wertminderungen durch Altlasten, Bodenkontaminationen oder andere die 

Liegenschaft beeinflussende Bodenverhältnisse wurden dem Sachverständigen nicht zur 

Kenntnis gebracht. Eine diesbezügliche Recherche war auch nicht Gegenstand des Auftrages 

und wurde daher auch nicht durchgeführt. Derartige Wertminderungen können konkret nur 

in umfangreichen Bodenuntersuchungen durch geeignete Fachleute festgestellt werden. 

Aufgrund eines derartigen Bodenanalysegutachtens könnte ein entsprechender 

Wertminderungsbetrag für die gegenständlichen Liegenschaftsanteile berechnet werden. 

 

Eine Nachkontrolle anhand der Marktverhältnisse ist gemäß § 7 LBG vorzunehmen, was 

bedeutet, dass vom Ergebnis des Sachwertverfahrens aufgrund der jeweiligen Situation am 

Immobilienmarkt Zu- oder Abschläge erfolgen können. 

2. Sachwertverfahren 

Das Sachwertverfahren beurteilt den Wert von Grundstücken, die mit den darauf befindlichen 

Sachen eine Einheit bilden. Vor allem wird es bei Liegenschaften herangezogen, die der 

Eigennutzung dienen.  

 

Der Sachwert ist die Summe aus dem Bodenwert und dem Bauwert. Bei Berechnung des 

Bauwertes wird vom Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag ausgegangen und dieser 

um die technische (Alter, Baumängel, Bauschäden) und wirtschaftliche (zeitgemäße 

Bedürfnisse nicht entsprechender, unwirtschaftlicher Aufbau wie zB Grundrissgestaltung, 

Geschosse) Wertminderung gekürzt. 
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Der Sachwert ergibt sich grundsätzlich aus nachfolgenden Komponenten: 

Bodenwert  

+ Herstellungskosten der baulichen Anlagen  

- Korrektur wegen des Gebäudealters  

- Korrektur wegen sonstiger Umstände 

= Sachwert 

 

Das Ablaufschema für das Sachwertverfahren kann wie folgt dargestellt werden: 

 

 

2.1 Bodenwert 

Die Ermittlung des Bodenwerts erfolgt grundsätzlich nach dem Vergleichswertverfahren. 
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2.1.1 Bebauungsabschlag 

Eine von der zulässigen Bebauung abweichende bauliche Nutzung einer Liegenschaft kann 

den Bodenwert unter bestimmten Voraussetzungen beeinflussen. Dies kann durch 

entsprechende Zu- und oder Abschläge berücksichtigt werden. 

2.2 Gebäudewert 

2.2.1 Herstellungskosten der baulichen Anlagen 

Der Wert der baulichen Anlagen ergibt sich aus dem Herstellungswert abzüglich der 

altersbedingten und einer allfälligen außerordentlichen Wertminderung. Der 

Herstellungswert wird aus den gewöhnlichen Kosten auf der Basis der Raummeterpreise oder 

Quadratmeterpreise ermittelt. Dazu kann ein pauschaler Betrag für allfällige Außenanlangen 

addiert werden. 

 

Ausgangsbasis sind die vom Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen Österreichs veröffentlichten Richtwerte für 

Herstellungskosten abgeleitet aus dem mehrgeschoßigen Wohnbau. Die Werte verstehen 

sich pro Quadratmeter Nutzfläche inklusive Umsatzsteuer und Nebenkosten je nach 

Ausstattungsqualität. Die Ausstattungsqualität wurde in drei Standards geteilt und mit den 

Qualitätsstufen „normal (1)“, „gehoben (2), „hochwertig (3)“ bezeichnet. Diese 
Qualitätsstufen haben zusammengefasst folgende Eigenschaften: 

 

a) Ausstattungsqualität normal (1) 

Standard etwa nach Wohnbauförderungsrichtlinien (Mindestausstattung), keine 

individual-Ausstattung, zeitgemäße Bauweise, bauphysikalische Mindestwerte nach 

jeweiliger Norm (Normalverbraucher) 

 

b) Ausstattungsqualität gehoben (2) 

Gediegene Ausführung, jedoch ohne wesentliche Luxuskomponenten und 

Designerelemente, sehr gute aktuelle bauphysikalische Eigenschaften und 

Installationsqualität, wirtschaftlicher Energiebedarf 

 

c) Ausstattungsqualität hochwertig (3) 

Architektendesign, energiesparende solide Bauweise, zusätzliche Energiequellen, 

Installationen solide und sehr umfangreich, beste Ausstattung, Luxuskomponenten 

 

Ausstattungsqualitäten konkreter meist älterer Bewertungsgegenstände, die an sich 

aufgrund der Gegebenheiten nicht einmal in die Qualitätsstufe (1) einzustufen sind, werden 

nicht bei den Herstellkosten, sondern bei der Alterswertminderung und 

Zustandswertminderung berücksichtigt.  
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Ausgehend von den Empfehlungen für Herstellkosten des Hauptverbandes der allgemein 

beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs kann für 

gegenständliches Objekt, dessen Ausstattung als „normal“ einzustufen ist, und ausgehend 
von einer Errichtung im städtischen Raum in Wien von Herstellkosten iHv EUR 4.200,00 pro 

m² Wohnnutzfläche für die Hauptgeschosse ausgegangen werden. Aufgrund der 

höherwertigen Ausstattung (Fußbodenheizung, Klimaanlage) erfolgt ein Qualitätszuschlag 

von 5 %. 

2.2.2 Restnutzungsdauer 

Die Restnutzungsdauer stellt die Anzahl der Jahre dar, in denen das Gebäude bei 

ordnungsgemäßer Instandhaltung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. 

Bei der Ermittlung der Restnutzungsdauer müssen die örtlichen und allgemeinen Verhältnisse 

im Hinblick auf die Verwendbarkeit der baulichen Anlage berücksichtigt werden. Die 

Restnutzungsdauer ist unter Beachtung des technischen Zustandes und der Art der Nutzung 

sowie unter Voraussetzung ordnungsgemäßer Erhaltung und Bewirtschaftung zu bestimmen. 
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2.2.3 Zustandswertminderung 

Mittels Zustandsbenotung können zusätzlich zur Alterswertminderung Besonderheiten des 

aktuellen Zustands abgebildet werden und mittels zusätzlichen Abschlags berücksichtigt 

werden.  

 

Zustandswertminderung nach Heideck   

Zustand Zustandsnote Abschlag % 

Neuwertig, mängelfrei 1,00 0,00% 

 1,25 0,04% 

geringfügige Instandhaltungen erforderlich 1,50 0,32% 

 1,75 1,07% 

Normal erhalten, übliche Instandhaltungen 2,00 2,40% 

 2,25 4,78% 

etwas Instandhaltungsrückstau 2,50 8,09% 

 2,75 12,53% 

Deutlicher Instandhaltungsrückstau 3,00 18,17% 

 3,25 25,03% 

Teilweise Erneuerungen erforderlich 3,50 33,09% 

 3,75 42,28% 

Umfangreiche Erneuerungen erforderlich 4,00 52,49% 

 4,25 63,57% 

Massive Erneuerungen erforderlich 4,50 75,32% 

 4,75 87,54% 

Abbruchreif 5,00 100,00% 

2.2.4 Wertminderung wegen Baumängel und Bauschäden 

Baumängel sind Mängel an Gebäuden, die auf fehlerhafte Bauweisen oder Bauplanungen 

zurückgeführt werden können. Bauschäden sind Schäden als Folge von Baumängeln oder 

mangelhafter Instandhaltung.  

2.2.5 Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

Sollten diese Umstände nicht bereits bei der Ermittlung des Bodenwerts und des Bauwerts 

der baulichen Anlagen sowie der Wertminderung wegen Alters und der wegen Baumängel 

und -schäden Berücksichtigung gefunden haben, können Kriterien wie ungünstige 

Lageverhältnisse, unwirtschaftlicher Aufbau, Reparaturanstau und Investitionsbedarf, 

Denkmalschutz einen weiteren Abschlag rechtfertigen.  
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3. Vergleichswertverfahren 

Gem § 4 Abs 1 LBG ist im Vergleichswertverfahren der Wert der Sache durch Vergleich mit 

tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). 

Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände 

weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der 

Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert 

durch Korrekturfaktoren zu berücksichtigen. 

 

Das Ablaufschema für das Vergleichswertverfahren kann wie folgt dargestellt werden: 
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4. Berechnungen  

Gegenständlich erfolgt die Berechnung mittels Sachwertverfahren und Plausibilisierung durch 

das Vergleichswertverfahren. 

4.1 Sachwertverfahren 

4.1.1 Bodenwertermittlung 

Die Bodenwertermittlung erfolgt grundsätzlich nach dem Vergleichswertverfahren. 

 

Bodenwertermittlung             

Adresse Jahr Nutzfläche KP/m² 
Korr 

Stichtag 
Korr GKA 

1060 Wien, Apollogasse 2019        5 652,00           2 786,62       +10,00%        3 065,29     

1090 Wien, Augasse 2022        3 999,00           3 450,86       -5,00%        3 278,32     

1060 Wien, Mollardgasse  2019        3 282,00           2 658,44       +/- 0,00%        2 658,44     

1090 Wien Alserbachstraße 2017        1 109,22           1 694,88       +30,00%        2 203,35     

1080 Wien Piaristengasse  2017        3 117,00           2 057,11       +5,00%        2 159,96     

1070 Wien Ziglergasse 2016        1 604,00           1 629,24       +30,00%        2 118,01     

Mittelwert                  2 580,56     

Bodenwert gerundet                2 580,00     

 

4.2 Sachwertberechnung 

Sachwertermittlung         

          

Bodenwert         

Bodenwert   Fläche m² EUR/m²  EUR  

Wohnung Top 2   111,99  2 580,00 288 934,20 

Bodenwert anteilig       288 934,20 

          

Gebäudewert         

Neuherstellung   Kategorie     

Ausgangswert pro m² Nfl gemäß SV-Empf 1 4 000,00   

Anpassung  

Index 0%     

Qualität 5%     

Sonstige 0%     

Angepasster Wert   5% 4 200,00   

          

Nutzfläche m² Faktor NHK   

Wohnflächen (oberirdisch) 111,99  100% 4 200,00  470 358,00 

Sonstige 0,00  0% 0,00  0,00 

Außenanlagen pauschal       0,00 
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Herstellosten gesamt       470 358,00 

          

          

abzüglich Alterswertminderung (nach Ross)     

Baujahr tatsächlich   1900     

Baujahr fiktiv   2010     

Bewertungsjahr   2025     

rechnerisches Baualter A 15     

Gesamtnutzungsdauer GND 70     

Restnutzungsdauer RND 55     

Alterswertminderung %   13,01   -61 194,54 

Zwischenwert       409 163,46 

          

abzüglich Zustandswertminderung (Heideck) 

Zustandsnote     2   

Zustandswertminderung %     2,40% -9 819,92  

Gebäudewert       399 343,54 

          

abzüglich sonstiger wertbeeinflussender Umstände 

N/A     0,00% 0,00 

Zwischensumme       0,00 

          

Sachwert         

Gebäudewert       399 343,54 

Bodenwert       288 934,20 

Sachwert       688 277,74 

 

  



 

 

1060 Wien, Theobaldgasse 5 Top 2  S e i t e | 47 von 50 

 

5. Plausibilisierung 

Zur Plausibilisierung wurden Vergleichstransaktionen von Wohnungen in örtlicher Nähe 

erhoben. 

 

5.1 Vergleichswerte 

Folgende Vergleichswerte wurden erhoben und nach Anpassung für Stichtag, Größe, 

Konfiguration und Lage der weiteren Berechnung zugrunde gelegt: 

   

Vergleichswerte                

Liegenschaft  KP EUR  Jahr  Wfl   Freifl   Garten   pro m² 

Wfl  

 pro m² gew 

Fläche                

1 Theobaldgasse  650 000,00 2025 100,24  0,00  0,00  6 484,44  6 484,44  

2 Lehargasse 271 000,00 2023 54,00  0,00  0,00  5 018,52  5 018,52  

3 Karl-Schweighofer 960 000,00 2024 134,69  0,00  0,00  7 127,48  7 127,48  

4 Karl-Schweighofer 590 000,00 2025 89,73  0,00  0,00  6 575,28  6 575,28  

5 Windmühlgasse 560 000,00 2025 76,63  0,00  0,00  7 307,84  7 307,84  

6 Theobaldgasse  900 000,00 2020 127,74  0,00  0,00  7 045,56  7 045,56  

                  

         
Anpassung der Vergleichswerte         
    

Ausgang 

EUR/m² 

Korrekturfaktor Angepasster 

Vglwert pro 

m²   
Liegenschaft A B C D 

Summe 

1 Theobaldgasse  6 484,44  +/- 0,00% +/- 0,00% -2,50% +/- 0,00% -2,50% 6 322,33 

2 Lehargasse 5 018,52  +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% 0,00% 5 018,52 

3 Karl-Schweighofer 7 127,48  +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% -5,00% -5,00% 6 771,10 

4 Karl-Schweighofer 6 575,28  +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% -5,00% -5,00% 6 246,52 

5 Windmühlgasse 7 307,84  +/- 0,00% +/- 0,00% -10,00% +/- 0,00% -10,00% 6 577,06 

6 Theobaldgasse  7 045,56  +/- 0,00% +/- 0,00% -5,00% +/- 0,00% -5,00% 6 693,28 

Arithmetischer Mittelwert           6 271,47 

Vergleichswert gerundet           6 270,00 

 

 

Korrekturfaktoren    

     
A Stichtag  C Grundstückseigenschaften 

  Zeitlicher Abstand zum Bewertungstag    Größe/Konfiguration 

       Bebaubarkeit 

       Bodenbeschaffenheit 

       Stockwerkslage 

       Hangneigung 

       Aufschließungszustand 

     

B Objektmerkmale  D Lageverhältnisse  

  Baujahr/Alter/Restnutzungsdauer    Ortslage 

  Nutzeinheiten/Nutzfläche    Verkehrslage 
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  Raumorganisation    Wohn- bzw Geschäftslage 

  Ausstattung/Gebäudetechnik    Nahversorgung/Dienstleistungen 

  Art der zulässigen Nutzung    Umfeld 

  Bau- und Ausstattungszustand    Immissionslage 

 

5.1.1 Vergleichswertberechnung 

 

Vergleichswertberechnung         

          

Vergleichswertverfahren m² Faktor EUR/m² EUR 

          

Vergleichswert         

Ermittelter Vergleichswert     6 270,00   

Anpassung   +/- 0,00% 0,00   

Angepasster Vergleichswert     6 270,00   

          

Nutzfläche Objekt 111,99   6 270,00 702 177,30 

Nutzfläche Terrasse/Balkon 0,00 50% 3 135,00 0,00 

Nutzfläche Garten 0,00 10% 627,00 0,00 

Zwischensumme       702 177,30 

          

zuzüglich          

PKW Abstellplatz     0,00 0,00 

Inventar      0,00 0,00 

Sonstiges     0,00 0,00 

Zwischensumme       702 177,30 

          

abzüglich sonstiger wertbeeinflussender Umstände 

N/A     0,00% 0,00 

Zwischensumme       702 177,30 

 

Die Kontrolle im Vergleichswertverfahren hat eine Bestätigung des Ergebnisses des primär 

angewandten Sachwertverfahrens ergeben. 
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6. Ergebnis Verkehrswert 

Der oben ermittelte Sachwert unter Berücksichtigung einer allfälligen Marktanpassung entspricht dem 

Verkehrswert. Gegenständlich ist eine geringfügige Marktanpassung erforderlich, da das 

Klimaaußengerät offenbar weder baurechtlich noch wohnungseigentumsrechtlich genehmigt ist und 

eine nachträgliche Genehmigung zwar grundsätzlich denkbar ist, derartige Genehmigungsverfahren 

aber jedenfalls aufwendig sind. 

 

Ergebnis         

Sachwert       688 277,74 

Marktanpassung     -1,00% -6 882,78 

Angepasster Wert       681 394,96 

Verkehrswert gerundet       681 000,00 

 

Aufgrund obiger Überlegungen beträgt der Verkehrswert von 101/1581 Anteilen verbunden 

mit Wohnungseigentum an W 2 der Liegenschaft EZ 1236 KG 01009 (Theobaldgasse 5 1060 

Wien) per 5.11.2025 geldlastenfrei und gerundet 

 

EUR 681.000,00 

 

Wien, am 31.12.2025 

 

Der allgemein beeidete und gerichtlich  

zertifizierte Sachverständige 

 
Dr Rudolf Hauswirth  
LLM (UNSW) MAS MRICS 

Sachverständiger für Immobilien  

  



 

 

1060 Wien, Theobaldgasse 5 Top 2  S e i t e | 50 von 50 

 

V. Beilagen 

 

Beilage 1 - Wohnungseigentumsvertrag  

Beilage 2 - Nutzwertgutachten 

Beilage 3 – Bauakt 

Beilage 4 – Informationen HV 

 



Beilage 1 - Wohnungseigentumsvertrag

















































Beilage 2  - NWGA













Beilage 3 - Bauakt























   

 

 

  

An die

Parteien des Hauses

Theobaldgasse 5
1060 Wien

                          Wien, im Dezember 2023

VORAUSSCHAU 2024

Sehr geehrte Mit- bzw. Wohnungseigentümer,

A Zu erwartende Eingänge

1. Reparaturrücklage:

1.651,09  m² x 1,06€     m² 1.750,16€    /monatlich = 21.001,86€   /jährlich

Stand der Reparaturrücklage per November 45.886,96€   

66.888,82€   

2. Betriebskosten:

1.651,09  m² x 2,25€     /m² = 3.714,95€    /monatlich = 44.579,43€   /jährlich

gemäß § 20 Abs. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes, erlauben wir uns für das kommende

Kalenderjahr nachstehende Aufstellung über die zu erwartenden Bewirtschaftungskosten, sowie

über die in absehbarer Zeit notwendigen Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten am Objekt

bekanntzugeben:

insgesamt voraussichtlich zur Verfügung stehend

Aufgrund der zu erwartenden Teuerungen im Jahr 2024, wird die Betriebskostenpauschale von 

derzeit  € 2,15/m² auf € 2,25/m² angehoben.  

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass der von der Statistik Austria ausgegebene

Durchschnittswert (Betriebskosten) für das 1. Quartal des Jahr 2023, bei € 2,40/m² liegt. 

Seitens des Gesetzgebers wurde die Mindestrücklage zum 1.1.2024 valorisiert,  von € 
0,90/m² auf € 1,06/m². Die Anpassung erfolgt somit per 1.1.2024. Sollte die eingehobene 
Rücklage bereits vor Jahresende über dem gesetzlichen Mindestmaß liegen, erfolgt 
keine Anpassung.

Beilage 4 - Informationen der HV



   

 

 

 

 

 
3. Aufzugsbetriebskosten:

1.651,09  m² x 0,45€     /m² = 742,99€       /monatlich = 8.915,89€     /jährlich

B

Mit freundlichen Grüßen

Industrie & Immobilien Verwaltung
Hausverwaltung Obermeier GmbH

Bitte beachten Sie, dass sich die Vorschreibung ab Jänner ändern könnte und veranlassen Sie 

Wir wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.

Die Liftbetriebskostenpauschale kann geringfügig von € 0,55/m2 auf € 0,45/m² reduziert

werden. 

Über laufende Instandhaltungen hinausgehende Erhaltungs- bzw. 
Verbesserungsarbeiten sind im Jahr 2024 nicht geplant.

Die Abrechnung für Betriebskosten und Reparaturrücklage 2023 erfolgen im Frühjahr 2024.

Sollten Sie Ihr Wohnungseigentumsobjekt nicht zu Wohnzwecken nutzen oder nicht zu 

Wohnzwecken vermieten (Ordnination, Büro, etc.), ersuchen wir um Bekanntgabe. Aufgrund des 

Stabilitätsgesetzes kann dies zu einer Korrektur Ihrer Umsatzsteuer führen.



   
 
An die  
Eigentümer der Liegenschaft  
Theobaldgasse 5 
1060 Wien 
 

Wien, am 28.03.2024 
Sachbearbeiter Frau Holzer 

Karin.Holzer@obermeier.at 
  K:\REF I (KH+KD)\06TH5 Theobaldgasse 5\BLAU(rot) - Haus\24. HVS\4. WE-Versammlung 20.03.2024\Niederschrift Hausversammlung 20.03.2024.docx 
 
 
 
WE-Gemeinschaft 06. Theobaldgasse 5 
Eigentümerversammlung am Mittwoch, den 20.03.2024, 17:00 Uhr  
Besprechungsraum Hausverwaltung Obermeier GmbH 
 
Anwesend:  
Eigentümer lt. unterfertigter Anwesenheitsliste 
Fr. Karin Holzer/Hausverwaltung 
 
Die anwesenden Eigentümer vertreten 165 von insgesamt 1.581 Miteigentumsanteilen, dies 
entspricht 10,44%. Auf Grund der geringen Beteiligung wird keine ordentliche 
Hausversammlung abgehalten, sondern die Agenden wie folgt schriftlich an die Eigentümer 
zur Information gebracht.  
 
1./ Hausfinanzen  
 
Die Rücklage weist aktuell einen Stand in Höhe von EUR 52.066,60 aus. Derzeit kommen 
EUR 1,06/m2 zur Vorschreibung, dies entspricht einem jährlichen Betrag in Höhe von 
EUR 21.001,86.  
 
An Betriebskosten werden im Jahr 2024 EUR 2,25/m² Nutzfläche vorgeschrieben. Dies liegt 
unter dem von der Statistik Austria verlautbarten Durchschnittswert in Höhe von 2,40/m² im 
4. Quartal 2023. Die Liftbetriebskosten betragen EUR 0,45/m² Nutzfläche.  
 
2./ Sanierung Allgemeinelektrik und Blitzschutz 
 
Gemäß Elektrotechnikgesetz sind elektrische Betriebsmittel und Anlagen so instand zu 
halten und zu betreiben, dass ihre Betriebssicherheit, die Sicherheit von Personen und 
Sachen, ferner in ihrem Gefährdungs- und Störungsbereich der sichere und ungestörte 
Betrieb anderer elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen 
gewährleistet ist.  
 
Im Zuge der letzten gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung der Hauselektrik und des 
Blitzschutzes wurden an den Anlagen Mängel festgestellt und sind diese zu beheben. Die 
Kosten für die erforderlichen Adaptierungsarbeiten an der Hauselektrik betragen EUR 
11.533,97. Die Instandsetzung der bestehenden Blitzschutzanlage schlägt sich mit 



   
EUR 5.490,10 zu Buche. Insgesamt betragen die Kosten somit EUR 17.024,07 exkl. Ust. 
und werden diese aus der Rücklage der Gemeinschaft beglichen. 
 
Mit den Arbeiten wird voraussichtlich in der Kalenderwoche 16/2024 (15.04.2024-
19.04.2024) begonnen und ist mit einer Fertigstellung in der Kalenderwoche 19/2024 zu 
rechnen. Im Fall von kurzfristig notwendigen Stromabschaltungen werden die Eigentümer 
jedenfalls zeitgerecht informiert.  
 
3./Allfälliges 
 
Fassadenflächen 
An den Fassadenflächen bestehen vereinzelt Risse und Abplatzungen. Die Hausverwaltung 
wird die Instandsetzung nach Dringlichkeit beauftragen.  
 
Stiegenhaus 
Auch im Stiegenhaus und im Keller gibt es vereinzelte Risse und Abplatzungen am 
Mauerwerk.  Nachdem die Stiegenhausmalerei jedoch grundsätzlich noch in einem 
ansehnlichen Zustand ist, werden auch hier Veranlassungen vorerst nur nach 
Notwendigkeit getroffen. Sollten die Eigentümer vorzeitig die Erneuerung der 
Stiegenhausmalerei wünschen, können die Kosten erhoben und ein Umlaufbeschluss 
durchgeführt werden.  
 
Fehlender Handlauf Außentreppe 
Beim Hofausgang fehlt ein Handlauf an der Außentreppe. Gemäß OIB-Richtlinie ist dieser 
ab 2 Stufen erforderlich. Die Hausverwaltung wird ein Anbot einholen und die Arbeiten 
beauftragen.  
 
Abplatzungen Hofmauer 
An der Hofmauer liegen Abplatzungen des Verputzes vor. Die Hausverwaltung wird für die 
erforderlichen Arbeiten Anbote einholen. Nachdem jedoch vorerst keine Dringlichkeit 
vorherrscht, werden die Arbeiten erst bei genügender Ansparung der Rücklage beauftragt.  
 
Ablagerungen und Brandlasten im Stiegenhaus 
Es wurden im Zuge einer Besichtigung diverse Brandlasten im Stiegenhaus und Lagerun-
gen im Keller auf Allgemeinfläche vorgefunden. Wohnrechtlich aber auch auf Grund von 
feuerpolizeilichen Bestimmungen sind Stiegenhäuser, Gänge sowie Zu- und Durchgänge 
frei von Gegenständen zu halten. Erlaubt ist maximal ein Fußabstreifer in handelsüblicher 
Größe. Aus Brandschutzgründen sind auch Dekorationen des Stiegenhauses untersagt. Die 
Hausverwaltung hat die Verursacher aufzufordern, sämtliche Gegenstände welche vor den 
Wohnungstüren, etc. gelagert sind, in den Eigentumsbereich zu verlagern. Auch im Zuge 
von Wohnungsumbauten ist es nicht gestattet, die Gangflächen des Hauses für Lagerungen 
in Verwendung zu bringen und ist stets dafür zu sorgen, dass das Stiegenhaus frei von 
Staub und Schmutz ist.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Industrie & Immobilien Verwaltung  
Hausverwaltung Obermeier GmbH 



 

 

An die

Parteien des Hauses

Theobaldgasse 5
1060 Wien

                          Wien, im Dezember 2024

VORAUSSCHAU 2025

Sehr geehrte Mit- bzw. Wohnungseigentümer,

A Zu erwartende Eingänge

1. Reparaturrücklage:

1 651,09  m² x 1,06€     m² 1 750,16€    /monatlich = 21 001,86€   /jährlich

Stand der Reparaturrücklage per November 29 778,45€   

50 780,31€   

2. Betriebskosten:

1 651,09  m² x 2,35€     /m² = 3 880,06€    /monatlich = 46 560,74€   /jährlich

gemäß § 20 Abs. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes, erlauben wir uns für das kommende

Kalenderjahr nachstehende Aufstellung über die zu erwartenden Bewirtschaftungskosten, sowie

über die in absehbarer Zeit notwendigen Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten am Objekt

bekanntzugeben:

insgesamt voraussichtlich zur Verfügung stehend

Aufgrund der zu erwartenden Teuerungen im Jahr 2024, wird die Betriebskostenpauschale von 

derzeit  € 2,25/m² auf € 2,35/m² angehoben.  

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass der von der Statistik Austria ausgegebene

Durchschnittswert (Betriebskosten) für das 3. Quartal des Jahr 2024, bei € 2,50/m² liegt. 

Die Rücklagenvorschreibung wird gemäß der gesetzlichen Mindestansparung in 
unverändertert Höhe vorgeschrieben.



 

 

3. Aufzugsbetriebskosten:

1 651,09  m² x 0,45€     /m² = 742,99€       /monatlich = 8 915,89€     /jährlich

B

Mit freundlichen Grüßen

Industrie & Immobilien Verwaltung
Hausverwaltung Obermeier GmbH

Bitte beachten Sie, dass sich die Vorschreibung ab Jänner ändern könnte und veranlassen Sie 

Wir wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.

Die Liftbetriebskostenpauschale wird unverändert vorgeschrieben.

Über laufende Instandhaltungen hinausgehende Arbeiten sind im Jahr 2025 nicht 
geplant.

Die Abrechnung für Betriebskosten und Reparaturrücklage 2024 erfolgen im Frühjahr 2025.

Sollten Sie Ihr Wohnungseigentumsobjekt nicht zu Wohnzwecken nutzen oder nicht zu 

Wohnzwecken vermieten (Ordnination, Büro, etc.), ersuchen wir um Bekanntgabe. Aufgrund des 

Stabilitätsgesetzes kann dies zu einer Korrektur Ihrer Umsatzsteuer führen.
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